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	VQF Mitgliedernummer



	
	     


Mutationserklärung betreffend Mitgliedschaftskategorie beim VQF: Zusätzliche Unterstellung unter die Bestimmungen des VQF als Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV) 

(bei bereits bestehender Mitgliedschaft beim VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen; bitte in Druckschrift ausfüllen)

Der/Die Unterzeichnete erklärt hiermit unter Hinweis auf die Vereinsregularien (insbesondere Art. 3 ff. der Statuten und Art. 3 Abs. 1 BOVV-Reglement des VQF), von der SRO-Mitgliedschaft beim VQF in die neue Mitgliedschaftskategorie "SRO/BOVV-Mitglied VQF" zu wechseln:

1. Angaben über das Mitglied

	Name, Vorname bzw. Firma
	     

	Adresse
	     


2. Formelle Erklärungen

2.1
Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich durch den Wechsel der Mitgliedschaftskategorie neben den bisherigen (weiterhin anwendbaren) SRO-Regularien des VQF neu auch die Pflichten gemäss den BOVV-Regularien des VQF einzuhalten und sich diesen BOVV-Regularien zu unterstellen: Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung (VQF Dok. Nr. 500.02), Reglement betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (VQF Dok. Nr. 500.01) und Prüfkonzept betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (VQF Dok. Nr. 500.20).

2.2
Der/Die Unterzeichnete erklärt, weder in ein laufendes oder abgeschlossenes Straf- noch in ein laufendes oder abgeschlossenes Verwaltungsverfahren, welches mit seiner Berufstätigkeit zusammenhängt, verwickelt zu sein bzw. verwickelt gewesen zu sein. Daneben erklärt der/die Unterzeichnete, dass er in kein laufendes oder abgeschlossenes Sanktions- oder Ausschlussverfahren einer anderen Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung bzw. in kein laufendes oder abgeschlossenes Sanktionsverfahren oder Verfahren auf Bewilligungsentzug der Kontrollstelle/FINMA involviert ist bzw. involviert war. Er/Sie erklärt zudem, dass die gegenüber dem VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach GwG auf den Formularen 906.1 bzw. 906.2 abgegeben Erklärungen weiterhin Gültigkeit haben (soweit dem VQF allfällige Verfahren nicht zwischenzeitlich, d.h. nach Abgabe der Erklärungen in den vorerwähnten Formularen, mitgeteilt wurden).

2.3
Der/Die Unterzeichnete anerkennt ausdrücklich, dass im Streitfalle im Zusammenhang mit einem Ausschluss und/oder der Einhaltung seiner/ihrer Pflichten gemäss den Statuten des VQF bzw. den Verhaltensregeln des VQF betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung und des auf ihn/sie anwendbaren Reglements des VQF betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung die in Art. 32 der Statuten und Art. 16 des Reglements betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung festgehaltenen Schiedsregeln Anwendung finden.

2.4
Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich, nach schriftlicher Bestätigung der Mitgliedschaftsmutation die folgende Bezeichnung betreffend Mitgliedschaft beim VQF zu verwenden: 


„SRO/BOVV-Mitglied VQF – einer offiziell anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach Geldwäschereigesetz (GwG) und einer Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV) mit offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter“.

3. Kosten/Gebühren
3.1
Für die vom Mitglied zu bezahlenden Kosten bzw. Gebühren gelten die Positionen und Ansätze des jeweils gültigen Gebührenreglements des VQF (VQF Dok. Nr. 1101.5). 

3.2
Zufolge Kündigung aus dem VQF austretende oder ausgeschlossene Mitglieder haben den jährlichen Mitgliederbeitrag und die Gebühren bis zum Ablauf des Kalenderjahres zu entrichten, in welchem der Austritt erfolgt.

4. Aufnahme

Die formelle Mutation der Mitgliedschaftskategorie erfolgt durch schriftliche Bestätigung des VQF.

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Mit seiner Unterschrift bestätigt das Mitglied ausdrücklich, von den Kosten bzw. Gebühren gemäss Gebührenreglement und deren Festsetzung Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren. Diese unterzeichnete Mutationserklärung gilt i.V.m. dem jeweils gültigen Gebührenreglement des VQF als Schuldanerkennung im Sinne von Art 82 SchKG.

	Ort/Datum:
	
	Rechtsgültige Unterschrift/en (Firma):

	     
	
	     


Anhang: 

Angaben betreffend Ansprechperson und Zugangsberechtigung für den Bereich Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV)

1. Ansprechperson*
Nachfolgende Person ist gegenüber dem VQF Ansprechperson für sämtliche Belange beim VQF betreffend Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV):

	Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     

	Telefon:
	     


*Es darf nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz als Ansprechperson bestimmt werden. Es muss sich um ein Organ oder einen Arbeitnehmer des Mitglieds handeln.

2. Zugangsberechtigung zu den relevanten Kundendaten des Vermögensverwalters

	Vollmachtgeber/in 

Vorname, Name bzw. Firma:
	     

	Adresse:
	     

	
	     


	bevollmächtigte Person**:
Vorname, Name:
	     

	Adresse:
	     

	Telefon:
	     


**Es darf nur eine natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz bevollmächtigt werden. Der Vollmachtgeber und die bevollmächtigte Person dürfen nicht identisch sein. Bei der bevollmächtigten Person kann es sich um eine/en beliebige/n Mitarbeiter/in oder eine betriebsfremde Drittperson handeln, die das Vertrauen des Vermögensverwalters geniesst. 

Der bevollmächtigten Person wird die Zugangsberechtigung zu sämtlichen relevanten Kundendaten und Unterlagen in den Büroräumlichkeiten, Tresorräumen und Schliessfächern beim/bei der Vollmachtgeber/in oder Dritten, insbesondere Banken, eingeräumt, um damit sicherzustellen, dass der Zutritt während der ordentlichen Bürozeiten gewährleistet wird.

	Ort/Datum:
	
	Rechtsgültige Unterschriften (Firma):

	     
	
	     



  (Unterschrift des/der Vollmachtgebers/in)

	Ort/Datum:
	
	

	     
	
	     



  (Unterschrift des/der Bevollmächtigten)
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